
 
Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
für ein Hessisches Ausführungsgesetz  
zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) 
 
 
 
Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 20. Juni 2005 den nachstehen-
den, durch Kabinettsbeschluss vom 6. Juni gebilligten und festgestellten 
Gesetzentwurf dem Landtag zur Beschlussfassung vor. Der Gesetzentwurf 
wird vor dem Landtag von dem Minister für Umwelt, ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz vertreten. 
 
 
 
A. Problem 

 Das Hessische Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz 
(HAbwAG) vom 2. April 1997 in der Fassung vom 22. Mai 1997 
(GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 
(GVBl. I S. 229, 241), ist bis zum 31. Dezember 2005 befristet. Es 
dient der Umsetzung des als Rahmengesetz geltenden Abwasserabga-
bengesetzes des Bundes. Zudem bedarf es einiger redaktioneller An-
passungen aufgrund von Änderungen von Behördenbezeichnungen 
und der Umstellung auf Euro. Im Rahmen der Umweltallianz wird 
eine Verrechnungsmöglichkeit für Investitionen in Abwasserbehand-
lungsanlagen Dritter für sinnvoll erachtet, die die in den letzten Jah-
ren gegründeten so genannten Industrieparks betrifft. 

 
B. Lösung 

 Das Hessische Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz wird 
auf weitere fünf Jahre befristet. Das Gesetz ist auch weiterhin not-
wendig, um die formellen Voraussetzungen wie das Verfahren und 
insbesondere Behördenzuständigkeiten zu regeln, ohne die eine Erhe-
bung der Abwasserabgabe rechtlich nicht zulässig wäre. Die notwen-
digen Anpassungen werden vorgenommen und eine Verrechnungs-
möglichkeit für Investitionen in Abwasserbehandlungsanlagen Dritter 
wird aufgenommen. 

 
C. Befristung 

 Das Hessische Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz wird 
gemäß der generellen Beschlussfassung der Landesregierung zur Wirk-
samkeitskontrolle von Rechtsvorschriften auf fünf Jahre befristet. 

 
D. Alternativen 

 Keine. Das Gesetz ist zur Erhebung der Abgabe notwendig. 
 
E. Finanzielle Mehraufwendungen, Kosten 

 Die Kosten für den Vollzug des Gesetzes werden auch weiterhin aus 
der Abwasserabgabe gedeckt. Hierfür ist für das Haushaltsjahr 2005 
mit Ausgaben in Höhe von ca. 3 Mio. € zu rechnen.  

 Im Hinblick auf die aufgenommene Verrechnungsmöglichkeit mit 
Investitionen in Abwasserbehandlungsanlagen Dritter in § 3 Abs. 3 
des Entwurfs werden solche Verrechnungen bereits vorgenommen. 
Sie sind jedoch derzeit über privatrechtliche Verträge abzusichern. 
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Somit wird durch den Abs. 3 nur eine praktikablere und im Hinblick 
auf die Rechtssicherheit sinnvolle Lösung erreicht, durch die nicht 
mit wesentlichen weiteren Mindereinnahmen zu rechnen ist. Letzt-
endlich können keine abschließenden Angaben gemacht werden, da 
nicht bekannt ist, in welchem Umfang zukünftig verstärkt verrech-
nungsfähige Investitionen getätigt werden. 

 
 Hinzuweisen ist auf die 18. Sitzung des Koordinierungskreises der 

Umweltallianz Hessen vom 9. Juli 2004, in der unter TOP 3.2 der 
Abschlussbericht der Projektgruppe Industriepark zustimmend zur 
Kenntnis genommen wurde. In diesem Bericht ist als Ergebnis fest-
gehalten, dass dem Landtag eine entsprechende Ergänzung des Hessi-
schen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vorgeschla-
gen werden soll. 

 
F. Auswirkungen, die Frauen anders oder in verstärktem Maße 

betreffen als Männer 

 Keine. 
 
G. Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen 

 Keine. 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  
 
 

Hessisches Ausführungsgesetz 
zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) 

 
Vom 
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E R S T E R   T E I L 
Abgabepflicht, Umlage der Abgabe 

 
§ 1 

Abgabepflicht für Dritte 
(zu § 9 Abs. 2 des Abwasserabgabengesetzes) 

Die Gemeinden oder die zum Zwecke der Abwasserbeseitigung gebildeten 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, außer für eigene Einleitungen, 
anstelle der Einleiter abgabepflichtig, die weniger als acht Kubikmeter je Tag 
Schmutzwasser aus Haushaltungen oder ähnliches Schmutzwasser einleiten.  
 

§ 2 
Abwälzbarkeit der Abgabe 

(zu § 9 Abs. 1 und 2 des Abwasserabgabengesetzes) 

(1) Die Gemeinden wälzen 
1. die ihnen für eigene Einleitungen entstehenden, 
2. die ihnen nach § 1 anstelle von Abwassereinleitern entstehenden, 
3. die von anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts auf sie umge-

legten 
Aufwendungen nach den Vorschriften des Gesetzes über kommunale Abga-
ben in der jeweils geltenden Fassung ab. Dasselbe gilt für die zum Zwecke 
der Abwasserbeseitigung gebildeten Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Die Aufwendungen gehören zu den Kosten im Sinne des § 10 Abs. 2 des 
Gesetzes über kommunale Abgaben. 
 
(2) Führen Störungen der Abwasserbehandlung durch besondere Schadstoffe 
zu einer Erhöhung der Abgabe nach § 4 Abs. 4 Satz 2 des Abwasserabga-
bengesetzes in der Fassung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 115) oder zu 
einem Verlust der ohne diese Störung erreichbaren Vergünstigungen nach 
§ 9 Abs. 5 oder 6 des Abwasserabgabengesetzes, so können die Zuleiter der 
dafür ursächlichen Schadstoffe der Schädlichkeit ihrer Einleitung entspre-
chend zu der durch die Störung verursachten Abgabenerhöhung herangezo-
gen werden.  
 

§ 3 
Ausnahme von der Abgabepflicht 

(zu § 10 Abs. 2 bis 4 des Abwasserabgabengesetzes) 

(1) Die obere Wasserbehörde kann das Einleiten von Abwasser in Unter-
grundschichten, in denen das Grundwasser wegen seiner natürlichen Beschaf-
fenheit für eine Trinkwassergewinnung mit den herkömmlichen Aufberei-
tungsverfahren nicht geeignet ist, auf Antrag von der Abgabepflicht widerruf-
lich befreien, wenn das Einleiten in den Untergrund wegen des Wohls der 
Allgemeinheit einer Einleitung in ein oberirdisches Gewässer vorzuziehen ist. 
 
(2) Im Falle des § 10 Abs. 3 oder 4 des Abwasserabgabengesetzes wird der 
maßgebliche Dreijahreszeitraum nach der Inbetriebnahme der Anlage festge-
stellt. Wurden bereits Aufwendungen mit der auf den davor liegenden Zeit-
raum entfallenden Abwasserabgabe verrechnet, ist die Abgabe nachzuerhe-
ben. Ist die Abgabe für den Dreijahreszeitraum bereits ganz oder teilweise 
gezahlt, ist sie nach Maßgabe des § 10 Abs. 3 des Abwasserabgabengesetzes 
zurückzuzahlen. 
 
(3) Die Abgabepflichtigen, deren Abwasser nicht unter Anhang 1 der Ab-
wasserverordnung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1106, 2625) fällt, können 
auch Aufwendungen nach § 10 Abs. 3 des Abwasserabgabengesetzes ver-
rechnen, die sie an nicht abgabepflichtige Dritte zur Errichtung und Erweite-
rung einer Abwasserbehandlungsanlage leisten.  
 

Z W E I T E R   T E I L 
Bewertungsgrundlagen 

 
§ 4 

Nachklärteiche 
(zu § 3 Abs. 3 des Abwasserabgabengesetzes) 

Wird ein Gewässer oder ein Gewässerteil als Nachklärteich zur Abwasserbe-
handlung in Anspruch genommen und ist er der Abwasserbehandlungsanlage 
klärtechnisch unmittelbar zugeordnet, bleibt auf Antrag der Abgabepflichtigen 
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die Zahl der Schadeinheiten insoweit außer Ansatz, als sie nach dem geschätz-
ten Wirkungsgrad der zur Nachklärung errichteten und betriebenen Einrich-
tungen vermindert wird. Der Umfang der Verminderung wird von der Was-
serbehörde geschätzt. Der Wirkungsgrad der Nachklärung ist frühestens für 
das der Antragstellung folgende Veranlagungsjahr zu berücksichtigen.  
 

§ 5 
Niederschlagswasser 

(zu § 7 Abs. 2 des Abwasserabgabengesetzes) 

(1) Die Einleitung von Niederschlagswasser ist auf Antrag abgabenfrei, 
wenn die Abwasseranlage den jeweils in Betracht kommenden Regeln der 
Technik entspricht und ordnungsgemäß betrieben wird. 
 
(2) Die Abgabepflicht entsteht auf Antrag des Einleiters nicht für die Dauer 
von drei Jahren vor der vorgesehenen Inbetriebnahme von Abwasseranlagen, 
die den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. 
Der maßgebliche Dreijahreszeitraum wird nach der Inbetriebnahme festge-
stellt. Werden die Anlagen nicht in Betrieb genommen, die jeweils in Be-
tracht kommenden Regeln der Technik nach der Inbetriebnahme nicht ein-
gehalten oder ist die Abgabepflicht für den davor liegenden Zeitraum nach 
Satz 1 nicht entstanden, entsteht die Abgabepflicht rückwirkend. Die rück-
wirkend erhobene Abgabe ist von Beginn der Rückwirkung an entsprechend 
§ 238 der Abgabenordnung zu verzinsen. Ist die Abgabe für den Dreijahres-
zeitraum bereits ganz oder teilweise gezahlt, ist sie zurückzuzahlen. Der 
Rückzahlungsbetrag ist nicht zu verzinsen.  
 

D R I T T E R   T E I L 
Ermittlung der Schädlichkeit 

 
§ 6 

Ermittlung aufgrund des Bescheides 
(zu § 4 Abs. 1, 2 und 5; § 6 Abs. 1 des Abwasserabgabengesetzes) 

(1) Die Jahresschmutzwassermenge ist aufgrund einer Schätzung von der 
Wasserbehörde festzulegen. Sie ist alle fünf Jahre mindestens einmal zu 
überprüfen und erforderlichenfalls neu festzusetzen. Der Einleiter hat auf 
Anforderung der Wasserbehörde die dazu notwendigen Daten auf der 
Grundlage von Messergebnissen mitzuteilen. 
 
(2) Erklärt ein Abwassereinleiter nach § 4 Abs. 5 des Abwasserabgabengeset-
zes gegenüber der Wasserbehörde, dass er im Veranlagungszeitraum während 
eines bestimmten Zeitraumes eine geringere als die im Bescheid festgelegte 
Abwassermenge einhalten wird, hat er nachzuweisen, welche Schmutzwas-
sermenge sich für den Erklärungszeitraum daraus ergibt. Sind diese Angaben 
oder Nachweise unrichtig oder wird die erklärte Abwassermenge nicht ein-
gehalten, gilt § 4 Abs. 5 Satz 6 des Abwasserabgabengesetzes. 
 

§ 7 
Vorlage von Daten und Unterlagen 

(zu § 11 des Abwasserabgabengesetzes) 

(1) Ist nach dem Abwasserabgabengesetz oder diesem Gesetz eine Berech-
nung der Schadeinheiten durch die Abgabepflichtigen oder eine Schätzung 
vorgesehen, haben die Abgabepflichtigen die hierfür erforderlichen Daten 
und Unterlagen spätestens bis zum 31. März des Folgejahres vorzulegen. 
 
(2) Erklärungen und erforderliche Angaben nach dem Abwasserabgabenge-
setz und diesem Gesetz sind unter Verwendung von amtlich vorgeschriebe-
nen Vordrucken abzugeben. 
 
(3) Sofern nach dem Abwasserabgabengesetz oder diesem Gesetz eine Erklä-
rung über Einwohnerzahlen abzugeben ist, sind die Verhältnisse am 30. Juni 
des Veranlagungsjahres maßgebend. 
 

§ 8 
Pauschalierung bei Kleineinleitungen 

(zu § 8 des Abwasserabgabengesetzes) 

Bei der Berechnung der Zahl der Schadeinheiten für Kleineinleitungen nach 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 des Abwasserabgabengesetzes bleiben die Einwohner 
unberücksichtigt, deren gesamtes Schmutzwasser in einer Abwasserbehand-
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lungsanlage behandelt wird, die mindestens den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entspricht; die ordnungsgemäße Schlammbeseitigung muss 
dabei sichergestellt sein. Ferner bleiben die Einwohner unberücksichtigt, 
deren Abwasser rechtmäßig entweder anderweitig einer öffentlichen Abwas-
seranlage zugeführt oder zur Bodenbehandlung verwendet wird. 
 

V I E R T E R   T E I L 
Zuständigkeit, Festsetzung, Erhebung, Überwachung 

 
§ 9 

Zuständigkeit 
Die Durchführung des Abwasserabgabengesetzes und dieses Gesetzes obliegt 
den nach § 55 des Hessischen Wassergesetzes vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 
305) zuständigen Wasserbehörden. Sie können bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie beteiligen. 
§ 55 Abs. 2 des Hessischen Wassergesetzes gilt für Entscheidungen nach 
dem Abwasserabgabengesetz und diesem Gesetz entsprechend. 
 

§ 10 
Festsetzung der Abgabe, Festsetzungsfrist 

(1) Die Abwasserabgabe wird jährlich nach Ablauf des Veranlagungsjahres 
von Amts wegen festgesetzt. 
 
(2) Die Festsetzungsfrist beträgt drei Jahre nach Ablauf des Veranlagungs-
zeitraumes, im Falle des § 7 seit Vorlage der notwendigen Daten und Unter-
lagen. Die Festsetzungsfrist beträgt zehn Jahre, wenn die Abgabe hinterzo-
gen worden ist. In den Fällen des § 10 Abs. 3 und 4 des Abwasserabgaben-
gesetzes und des § 5 Abs. 2 dieses Gesetzes beginnt die Frist nach Ablauf 
des Jahres der Inbetriebnahme.  
 

§ 11 
Fälligkeit, Vorauszahlung, Verjährung 

(1) Die Abgabe wird drei Monate nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides 
fällig. Auf die Abgabe sind Vorauszahlungen bis zur Höhe des zuletzt festge-
setzten oder des zu erwartenden Jahresbetrages festzusetzen. Die Vorauszahlung 
ist jeweils am 1. Juli des Veranlagungsjahres fällig, frühestens jedoch drei Mo-
nate nach Bekanntgabe des Vorauszahlungsbescheides. 
 
(2) Der Anspruch auf Zahlung der Abgabe und der Anspruch auf Erstattung 
überzahlter Beträge verjähren in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Abgabe fällig geworden oder in dem 
der Erstattungsanspruch entstanden ist.  
 

§ 12 
Erhebung der Abgabe, Abgabegläubiger 

Die Abgabe wird von der für die Festsetzung nach § 9 zuständigen Behörde 
erhoben und von der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main vereinnahmt. 
Das Aufkommen der Abwasserabgabe steht dem Land zu. 
 

§ 13 
Überwachung 

Die Wasserbehörden überwachen die Erfüllung der nach dem Abwasserab-
gabengesetz und diesem Gesetz begründeten Verpflichtungen, soweit die 
Überwachung nicht nach den wasserrechtlichen Vorschriften durchzuführen 
ist. Sie können hierzu Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Die Abga-
bepflichtigen haben die Überwachung zu dulden. Sie haben insbesondere zur 
Prüfung, ob die für die Abwasserabgabe maßgeblichen Werte eingehalten 
werden,  
1. das Betreten von Betriebsgrundstücken und -räumen während der 

Betriebszeit und 
2. das Betreten von Grundstücken und Anlagen, die unmittelbar an Be-

triebsgrundstücke und -räume nach Nr. 1 angrenzen, wenn sie nicht 
zum befriedeten Besitztum gehören, 

zu gestatten. Sie haben ferner zu dem gleichen Zweck Anlagen und Einrich-
tungen zugänglich zu machen, Auskünfte zu erteilen, Arbeitskräfte, Unterla-
gen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und technische Ermittlungen 
und Prüfungen zu ermöglichen.  
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§ 14 
Anwendung von Verfahrensvorschriften 

(1) Soweit im Abwasserabgabengesetz oder in diesem Gesetz oder in einer 
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnung nichts anderes be-
stimmt ist, regelt sich das Verfahren nach dem Hessischen Verwaltungsver-
fahrensgesetz und der Hessischen Landeshaushaltsordnung in der Fassung 
vom 15. März 1999 (GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. März 2005 (GVBl. I S. 219). 
 
(2) Für die Stundung und den Erlass von Ansprüchen aus dem Abgabe-
schuldverhältnis gelten die §§ 222 und 227 der Abgabenordnung entspre-
chend. § 227 der Abgabenordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
bei einer sachlichen Unbilligkeit der Lenkungszweck des Abwasserabgaben-
gesetzes zu beachten ist. An die Stelle der Finanzbehörde tritt die nach § 9 
zuständige Wasserbehörde. 
 
(3) Gegen denjenigen, der seiner Pflicht zur Vorlage der erforderlichen 
Daten und Unterlagen nicht oder nicht fristgemäß oder nur unvollständig 
nachkommt, kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. § 152 der 
Abgabenordnung ist sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) Soweit die Abgabe oder die Vorauszahlung erst nach Fälligkeit entrichtet 
wird, sind Zinsen in Höhe von 6 vom Hundert vom Fälligkeitstag bis zum 
Eingang der Abgabe oder Vorauszahlung zu zahlen.  
 

F Ü N F T E R   T E I L 
Verwendung der Abgabe 

 
§ 15 

Zweckbindung 
(zu § 13 des Abwasserabgabengesetzes) 

Die Einnahmen aus der Abwasserabgabe werden nach Abzug der Mittel zur 
Deckung des Verwaltungsaufwandes nach § 17 der Zweckbindung des § 13 
des Abwasserabgabengesetzes entsprechend verwendet. Rückflüsse aus Zu-
wendungen, die aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe gewährt wurden, 
gelten als Einnahmen aus der Abwasserabgabe. 
 

§ 16 
Vergabegrundsätze 

(zu § 13 des Abwasserabgabengesetzes) 

Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe ist im Rahmen seiner Zweckbin-
dung bevorzugt zu verwenden für Maßnahmen 
1. an örtlichen und regionalen Schwerpunkten der Gewässersanierung, 
2. in sektoralen Schwerpunkten der Gewässerverschmutzung durch 

besonders schädliche Faktoren.  
 

§ 17 
Verwaltungsaufwand 

(zu § 13 des Abwasserabgabengesetzes) 

Der durch den Vollzug des Abwasserabgabengesetzes und dieses Gesetzes 
entstehende Verwaltungsaufwand ist nach Maßgabe des jeweiligen Haus-
haltsplans aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe zu decken. Der in 
einem Haushaltsjahr entstandene Verwaltungsaufwand ist dem für die Ab-
wasserabgabe zuständigen Ministerium über die obere Wasserbehörde zum 
1. November für das jeweilige laufende Haushaltsjahr, erstmals zum 1. 
November 2005, getrennt nach Sach- und Personalaufwand, zu melden. 
 

S E C H S T E R   T E I L 
Bußgeldvorschriften, Einschränkung von Grundrechten, 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
 

§ 18 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. einer Anforderung der Wasserbehörde nach § 6 Abs. 1 Satz 3 nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
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2. entgegen § 7 Abs. 1 die für eine nach diesem Gesetz vorgeschriebene 
Berechnung oder Schätzung erforderlichen Daten oder Unterlagen 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Satz 2 zuwiderhandelt, 
4. einer Duldungs-, Mitwirkungs- oder Auskunftspflicht nach § 13 Satz 3 

bis 5 zuwiderhandelt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro ge-
ahndet werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist die für den Vollzug der verletzten Vorschrift zu-
ständige Behörde; dies gilt auch für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 15 des Abwasserabgabengesetzes.  
 

§ 19 
Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundge-
setzes, Art. 8 der Verfassung des Landes Hessen) wird nach Maßgabe dieses 
Gesetzes eingeschränkt.  
 

§ 20 
Anhängige Verfahren, Aufhebung bisherigen Rechts 

(1) Auf die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes anhängigen Verfahren finden 
die Bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung. Bereits nach dem nach Abs. 2 
aufzuhebenden Gesetz laufende Fristen bleiben unberührt. 
 
(2) Das Hessische Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz in der 
Fassung vom 22. Mai 1997 (GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229, 241), wird aufgehoben. 
 

§ 21 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.  
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Begründung: 
 
I. Allgemeines 

Das Hessische Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) 
dient der Umsetzung des als Rahmengesetz geltenden Abwasserabgabenge-
setzes des Bundes (AbwAG), nach dem für das Einleiten von Abwasser in 
Gewässer im Sinne des § 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) eine Abga-
be zu entrichten ist (Abwasserabgabe). Diese wird durch die Länder erho-
ben. Den Ländern verbleibt zum einen ein Gestaltungsspielraum, den der 
Landesgesetzgeber für eigene Vorschriften nutzen kann, zum anderen sind 
verfahrensrechtliche Vorschriften notwendig, um das Gesetz in Hessen voll-
ziehen zu können. 
Das Hessische Ausführungsgesetz regelt aufgrund der Gesetzgebungszustän-
digkeit des Landes vollständig das formelle Abgabenrecht und beinhaltet die 
notwendigen Regelungen im Hinblick insbesondere auf das Verfahren der 
Festsetzung, der Erhebung, Vollstreckung und Behördenzuständigkeit sowie 
das Verwaltungsverfahren im Übrigen. Ansonsten macht es von den sich aus 
dem Bundesgesetz ergebenden Öffnungsklauseln umfassend Gebrauch. 
 
Das Hessische Ausführungsgesetz vom 17. Dezember 1980 in der Fassung 
vom 22. Mai 1997 (GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. 
März 2005 (GVBl. I S. 229, 241) - mit Ausnahme des § 2 Abs. 1 (Abwälz-
barkeit der Abgabe) -, ist bis zum 31. Dezember 2005 befristet. In dem 
vorgelegten Gesetzentwurf sind neben der Einarbeitung der seit 1997 erfolg-
ten Änderungen auch die Euro-Umstellung sowie redaktionelle und gesetzes-
technische Anpassungen erfolgt. 
 
 
II. Zu den einzelnen Paragraphen 

Zu den §§ 1 und 2, 4, 6 bis 8 und 10, 11 und 13: 
Hier erfolgen nur vereinzelt redaktionelle Anpassungen; ansonsten werden 
die Vorschriften unverändert fortgeschrieben. 
 
Zu § 3 Abs. 3: 
Durch diese Regelung soll den Abgabepflichtigen von Abwassereinleitungen 
aus Industrieparks ermöglicht werden, die für einen Betrieb auf dem Gelände 
eines Industrieparks getätigten Investitionen in Anlagen zur Verminderung der 
Abwasserbelastung mit der für die Einleitung des Industrieparks zu entrichten-
den Abwasserabgabe zu verrechnen. Das Abwasserabgabengesetz in § 10 
Abs. 3 und das Hessische Ausführungsgesetz in § 3 sehen derzeit Verrech-
nungsmöglichkeiten nur vor, wenn Inhaber der Einleiteerlaubnis und Abwas-
serabgabepflichtiger und derjenige, der eine Investition tätigt, die nach § 10 
Abs. 3 AbwAG verrechnungsfähig ist, identisch sind. In der Vergangenheit 
waren diese Voraussetzungen durch den Abgabepflichtigen erfüllt. Mit der 
Umstrukturierung von Betrieben - insbesondere der chemischen Industrie - 
und der Bildung von Industrieparks an den Standorten fallen Inhaber der Ein-
leiteerlaubnis und damit identisch der Abwasserabgabepflichtige und Investor 
von verrechnungsfähigen Maßnahmen auseinander. Derzeit ist es rechtlich 
umstritten, ob aufgrund privatrechtlicher Verträge der Betroffenen untereinan-
der eine Verrechnung erfolgen kann. Mit Abs. 3 wird den Betreibern von 
Abwasserbehandlungsanlagen in Industrieparks die Verrechnung wieder in 
dem Umfang gesetzlich möglich, der vor der Umwandlung der ehemaligen 
Standorte der Betriebe in Industrieparks gegeben war. 
 
Zu § 5 (alt): 
Diese Vorschrift wird aufgehoben, da in der Vergangenheit von der Verord-
nungsermächtigung kein Gebrauch gemacht wurde. Eine Berücksichtigung 
der Vorbelastung von aus einem Gewässer entnommenem Wasser kann auf 
Antrag des Abgabepflichtigen auch weiterhin über § 4 Abs. 3 AbwAG er-
folgen. 
 
Zu § 9: 
Es erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Behördenstruktur.  
 
Zu § 12: 
Die Staatskassen wurden zum 1. Januar 2005 aufgelöst. Daher ist eine ande-
re Erhebungsstelle zu bestimmen. Die Bestimmung der für die Festsetzung 
zuständigen Behörde als Erhebungsbehörde ist hier durch den Sachzusam-
menhang gerechtfertigt. Die Mittel werden von der Oberfinanzdirektion 
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Frankfurt am Main vereinnahmt. Satz 2 wurde aufgrund des Kommunalisie-
rungsgesetzes vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229, 241) aufgenommen. 
 
Zu § 14: 
In Abs. 1 erfolgt eine Anpassung der Fundstelle der Landeshaushaltsordnung 
im Hinblick auf die letzte Änderung. 
 
In Abs. 2 erfolgt eine Anpassung an die Abgabenordnung, die in § 227 keine 
Absatzbezeichnungen mehr enthält. 
 
Zu den §§ 15 bis 16: 
Die §§ 15 bis 16 sind unverändert übernommen. 
 
Zu § 17, letzter Satz:  
Der letzte Satz ist durch Kommunalisierungsgesetz vom 21. März 2005 
(GVBl. I S. 229, 241) angefügt worden. 
 
Zu § 18: 
In Abs. 2 erfolgt die Euro-Umstellung.  
 
Zu § 19:  
Da durch das Gesetz an keiner Stelle das Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit der Person beeinträchtigt wird, ist die Vorschrift entsprechend 
anzupassen. 
 
Zu § 20: 
Für anhängige Verfahren wird bestimmt, dass diese nach den neuen Vor-
schriften durchzuführen sind. Es wird klargestellt, dass bereits nach altem 
Gesetz laufende Fristen unberührt bleiben. Das bisherige Ausführungsgesetz 
ist aufzuheben. 
 
Zu § 21: 
Die Überschrift wird ergänzt durch die Worte "Außer-Kraft-Treten". 
Das Gesetz wird gemäß der generellen Beschlussfassung der Landesregie-
rung zur Wirksamkeitskontrolle von Rechtsvorschriften auf fünf Jahre be-
fristet. 
 
 
Wiesbaden, 20. Juni 2005  
 
Der Hessische Ministerpräsident Der Hessische Minister für Umwelt, 
Koch  ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
  Dietzel 
 
 


